
Wichtige Mitteilung des Vorstandes! 

Nach der Begehung der Anlage II am 23.08.2016 wurde festgestellt, dass: 

 diverse Gärten ihre Koniferen- bzw. Thuja-Hecken dringend auf 

maximal 2 m Höhe kürzen müssen.  

 

 Außerdem müssen kleingartenuntypische Bäume (Tannen, 

Nussbäume, Birken) geschnitten oder entfernt werden. 

 

 Die Pflege der Wege wird von einigen Gartenpächtern vernachlässigt. 

 

 Die Grünschnittentsorgung darf nicht in den Nachbargarten 

geschehen. 

 

 Wir bitten um Erledigung der Arbeiten bis spätestens März 2017! 

 

 Der Verein kann für die Schnitt- und Fällungsarbeiten günstig Hilfe 

anbieten. 

 

 Im April 2017 wird zur Kontrolle eine weitere Begehung durch den 

Vorstand stattfinden. 


